
Bedingungen zur Registrierung auf hebammen.ch Stand 12.10.2009 mt 

 
Ich registriere mich auf www.hebammen.ch. Die allgemeinen Bedingungen (AGB) habe ich 
gelesen und verstanden und stimme ihnen zu. 
 
Leistungen:  
Ich erhalte auf dem Hebammen-Portal www.hebammen.ch ein Profil mit Foto, Kontaktformu-
lar zu meiner E-mail-Adresse und die Möglichkeit meine private Homepage zu verlinken. Mei-
ne Angebote kann ich jederzeit anpassen und unter der Rubrik PERSÖNLICH eine Kurz-
mitteilung an die KundInnen hinterlegen. In der HEBAMMENSUCHE bin ich nach verschiede-
nen Kriterien zu finden. Auf der PINWAND kann ich kostenlos Einträge für Kurse erstellen. Für 
die regelmässige Aktualisierung meines Online-Profils bin ich selber verantwortlich.  
Für mein Auto erhalte ich einen Domain-Aufkleber „hebammen.ch“. 
 
Bedingungen für Registrierung: 

• Ausgebildete Hebamme mit Fähigkeitsausweis 
• Mitglied im Schweizerischen Hebammenverband SHV 
• Besuch von mindestens 2 Tagen Weiterbildung im Jahr (Qualitätssicherung) 
• Termingerechte Abgabe der Statistik bei Freiberuflichkeit 
• Berufsausübungsbewilligung/en im jeweiligen Kanton bei Freiberuflichkeit 
• Konkordatsnummer von Santésuisse oder Möglichkeit über eine solche abzurechnen 
• Aktualisierung des eigenen Online-Profils 

 
Kosten: 
Die Registrierung verpflichtet zur einmaligen Beitrittgebühr von SFr. 50.-. Dieser Beitrag gilt 
für jede Neuregistrierung und dient der Kontrolle und Freischaltung des Accounts.  
Eine Registrierung auf www.hebammen.ch ist jederzeit möglich. 
Der Jahresbeitrag ist auf  SFr. 50.- festgelegt (Stand 2009). Dieser Betrag kann bei Bedarf an-
gepasst werden. Dies würde jedoch rechtzeitig (vor  31.Oktober) in einem Newsletter bekannt 
gegeben werden. Der Jahresbeitrag wird für den Unterhalt der Homepage sowie für Werbung 
eingesetzt. Die Rechnung für den Jahresbeitrag wird bis zum 31. Oktober des laufenden Jah-
res verschickt und muss bis am 31. Dezember bezahlt werden. Mit der Bezahlung der Jahres-
beitrags-Rechnung ist das Profil für ein weiteres Jahr nutzbar. 
 
Kündigung: 
Ein Austritt ist auf den 31. Dezember des laufenden Jahres möglich und muss termingerecht 
bis am 31.Oktober per mail oder Brief mitgeteilt werden. Bei  Nichtbezahlen des Jahresbei-
trags wird das Profil gelöscht.  
 
 
 
Freiberuflich tätige  Hebammen FpH Sektion AG – SO 
Die freiberuflich tätigen Hebammen der Sektion AG – SO sind eine separate Mitglieder-Gruppe mit 
eigenem Login zum geschlossenen Mitgliederbereich. Ihnen stehen weitere interne Angebote und 
Informationen bereit. Die internen Infos werden von einer dazu bestimmten Hebamme aktuali-
siert. Diese wird vom Vorstand bestimmt. 
Die Bedingungen für Registrierung in der Sektion sowie der Jahresbeitrag für Mitglieder der Sek-
tion AG – SO wird vom Vorstand festgelegt und an der Jahresversammlung SHV den Mitgliedern 
vorgelegt. 50.- des Mitgliederbeitrags gehen an die Betreiberin und Inhaberin von hebammen.ch 
zur Deckung des Unterhalts der Homepage. 
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